
 

 1

 
 

Deutscher Klub für Französische Bulldoggen  
DKFB e.V. 

 
 
 

Ergänzungs-Zuchtordnung 
 

Geändert 01.12.2009 
 
 

Der DKFB e.V. versteht sich als Gemeinschaft von Zü chtern und Liebhabern der 
Französischen Bulldogge, die kooperieren und mit Gle ichgesinnten auch außerhalb 
des DKFB zum Wohle und zur Gesunderhaltung der Rasse zusammenarbeiten.  
Diese Ergänzungs-Zucht-Ordnung ist einzuhalten. 

 
1. Zuchtziel 

 
1.1. Zuchtziel des DKFB e.V. ist ein gesunder, agiler, freiatmender, freundlicher, kleiner, 

molosserartiger Begleit- und Gesellschaftshund mit harmonischem Gebäude  
entsprechend den Anforderungen des Deutschen Tierschutzgesetzes  § 11 b  sowie in 
Anlehnung des Standards des    F C I. . 

1.2.  Um eine keilwirbelfreie Population zu erreichen ist eine Zuchtzulassung nur möglich , 
wenn der von der Gutachterstelle ausgefüllte Beurteilungsbogen vorliegt.(siehe Punkt 
7.3 dieser Zuchtordnung ), desweiteren besteht eine Verpflichtung zur 
Nachzuchtkontrolle. 

 

1.3  Die Rute soll gerade und länger sein, ohne jedoch bis an das Sprunggelenk zu 
reichen. Hierbei handelt es sich um eine sogenannte Rattenrute. Sie soll bei freudiger 
Erregung beweglich sein. 
 

1.4  Der Nasenrücken soll deutlich erkennbar sein, um dem Hund eine freie Nasenatmung 
zu ermöglichen. 
 

1.5  Jegliche Übertypisierung des Standards ist zu vermeiden. 
 
 
2. Kennzeichnungspflicht 
 
2.1. Alle Welpen sind mit einem ISO-Norm Mikrochip an der linken Halsseite vor der 
Wurfabnahme zu kennzeichnen.  
 
2.2. Die Chipnummern sind auf dem Wurfmeldeschein des DKFB   sowie auf dem 
jeweiligen Impfpass und dem Kaufvertrag einzutragen. Die Chipnummer wird durch das 
Zuchtbuchamt    in die Ahnentafel eingetragen. 
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3. Zwingervoraussetzungen 
 

3.1. Der Züchter muss über genügend kynologisches Wissen verfügen und es müssen ihm 
sowohl die Zuchtordnung als auch die betreffenden Passagen des Tierschutzgesetzes 
bekannt sein. Er muss sich weiterhin kynologisch fortbilden. Er hat seine Befähigung zur 
Zucht  innerhalb eines Gespräches mit der Zuchtleitung und der erfolgreichen Bearbeitung 
eines Fragebogens der Zuchtleitung des DKFB e.V. vorzuweisen, findet ein 
Züchterseminar innerhalb des Verbandes statt, hat der Züchter wenigstens einmal daran 
teilzunehmen. 
 
3.2. Bei Erstzüchtern setzt die Zwingergenehmigung den Besuch eines Züchterseminars 
oder einen Sachkundenachweis § 11 des Tierschutzgesetzes voraus oder ist in 
Verbindung mit dem in Absatz 3.1. erwähnten  erforderlichen Fragebogen nachzuweisen. 
 
3.3. Die  Haltung von Französischen Bulldoggen in einem Zwinger, Käfig oder Hundehaus 
ist im DKFB e.V. nicht gestattet.  
 

Für Welpen ist ein entsprechender Welpenauslauf im Wohnbereich oder Garten erlaubt 
bzw. zur Sicherheit der Welpen erwünscht. 
 

Am Wohnhaus muss eine abgeschlossene Freifläche von mindestens 30 qm vorhanden 
sein. 
 

Um der Mutterhündin sowie den Welpen die entsprechende Ruhe sowie Sicherheit zu 
gewähren,  muss ein Welpen- bzw. Wurfzimmer vorhanden sein. Es besteht die 
Möglichkeit im Wohn- bzw. Schlafbereich einen größeren Teil für diesen Zweck 
abzutrennen, wobei hier zu berücksichtigen ist, dass o.a. Punkte sowie die 
Rückzugsmöglichkeit gewährleistet werden. So darf im Sinne der Mutterhündin in den 
ersten Lebenswochen der Welpen auch kein anderer Hund zu den Welpen Zugang haben. 
 
3.4. Dem Züchter im DKFB ist es gestattet neben der Französischen Bulldogge noch eine 
weitere Rasse, also maximal insgesamt zwei Hunderassen,  zu züchten. Die 2. Rasse 
muss ebenfalls innerhalb des Dachverbandes betreut werden. 
 
3.5. Bei einer Haltung von mehr als vier Zuchthündinnen sind ortsübliche Vorschriften der 
Gemeinden bzw. des zuständigen Veterinäramtes für die Haltung von Zuchttieren zu 
beachten und einzuhalten. 
 
 

Zuchthündinnen sind Hündinnen ab der zweiten Läufigkeit  nach bestandener 
Zuchtauglichkeitsprüfung bis zu ihrem 6. Geburtstag. 
 
3.6. Der Züchter ist verpflichtet, alle Einzelheiten der Würfe, der Deckakte sowie des 
Zuchtgeschehens in einem Zwingerbuch schriftlich (auch per EDV) festzuhalten und diese 
Unterlagen bei Anforderung dem DKFB e.V. vorzulegen bzw. dem Zuchtwart Einblick zu 
gewähren.  
 
3.7. Im Rahmen der DKFB-Studie muss von den Elterntieren und den Nachzuchten Blut 
an die TiHo Hannover zur Bestimmung der Abstammung geschickt werden. Der 
entsprechende Untersuchungsbogen ist beim Zuchtwart anzufordern. 
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3.8. Desweiteren muss eine Vermessung der Zuchthunde und Nachzuchten entsprechend 
dem beim Zuchtwart anzufordernden Merkblatt vorgenommen werden, auch der 
dazugehörige Untersuchungsbogen ist dort anzufordern und  an die Zuchtleitung des 
DKFB e.V. zurückzuschicken. 
 
 
4. Zwingerschutz 
 
4.1. Der Zwingername ist der Zuname des Hundes.  
 
4.2. Die Zwingerantragsstellung an den DKFB e.V. erfolgt unter Angabe von drei 
gewünschten Namen wobei der bevorzugte als erstes genannt wird. Der zu schützende 
Zwingername muss sich deutlich von bereits geschützten Namen unterscheiden. 
 
4.3. Der Zwingername im DKFB e.V. wird vom Verband  genehmigt und geschützt. 
 
4.4. Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlischt auch gleichzeitig der Zwingerschutz. 
Ebenso erlischt die Mitgliedschaft bei Entzug des Zwingerschutzes. 
 
 
5. Zwingerzulassung 
 
5.1. Vor Erteilung eines Zwingers wird die Zuchtstätte durch den Zuchtwart oder einem 
vom DKFB e. V. Beauftragten besichtigt. Die Haltungsbedingungen, die Räumlichkeiten in 
denen die Hunde untergebracht sind sowie der Zustand der Hunde gemäss den 
Bestimmungen des DKFB e. V.  sowie des Tierschutzgesetzes werden kontrolliert. Ein 
entsprechendes Protokoll ist vom  Zuchtwart auszufüllen und vom Züchter, vom Zuchtwart 
sowie dem Beauftragten zu unterschreiben. Eine Kopie des Protokolls erhält der Züchter, 
das Original verbleibt beim DKFB  eine Kopie erhält die Zuchtbuchstelle des Verbandes. 
 
5.2. Der Umzug eines Züchters ist umgehend beim DKFB e.V. zu melden. Eine neue 
Besichtigung durch den  Zuchtwart wird durchgeführt. 
 
5.3. Werden während einer Besichtigung Mängel festgestellt, werden vom DKFB e.V. 
Auflagen erteilt. Die Auflagen sind innerhalb einer vorgegebenen Frist zu erfüllen und 
werden erneut überprüft. 
 
5.4. Die Zwingerzulassung kann aufgehoben werden, wenn sich die Umstände in der 
Haltung bzw. für die Zucht verschlechtern und die Auflagen und Fristen des Absatzes 5.3 
nicht erfüllt wurden, wenn der Züchter durch eine abgegebene eidesstattliche 
Versicherung nicht nachweisen kann, dass die Versorgung der Zuchttiere gewährleistet ist 
oder wenn er vorbestraft ist, wobei auf Wunsch dem Zuchtwart ein polizeiliches 
Führungszeugnis des Züchters vorzulegen ist.  Kann der Züchter seine Zucht nicht mehr 
fortführen und er will den Zwinger weitergeben, muss ein eventueller Nachfolger, auch 
wenn er in der Familie liegt, dem DKFB erneut alle unter Punkt 5 geforderten Nachweise 
vorlegen. 
 
 



 

 4

5.5. Der Zuchtwart hat bei jeder Wurfbesichtigung und Wurfabnahme Zugang zu den 
Räumlichkeiten in denen die Hunde untergebracht sind. Des Weiteren muss ihm Zugang 
gewährt werden, bei einem Verdacht auf Verstoß der vom DKFB e.V. vorgegebenen 
Zwinger-/ sowie Zuchtvoraussetzungen. Wird dem  Zuchtwart der Zugang verwehrt führt 
dieses zum Ausschluss-Verfahren. 
 
 
 
 
6. Zuchtvoraussetzungen 
 
6.1. Es darf nur mit reinrassigen, gesunden, vom Wesen einwandfreien Hunden unter 
Einhaltung der Forderungen des Tierschutzgesetzes gezüchtet werden. Hierfür sind neben 
der bestandenen Zuchtzulassungsprüfung im DKFB e.V. und den erfolgten ärztlichen 
Untersuchungen, eine saubere und artgerechte Unterbringung im Wohnumfeld, sorgfältige 
Pflege, ausreichender Freiauslauf sowie menschliche Zuwendung Grundvoraussetzungen.  
 
6.2. Mindestalter zur Zucht sind 12 Monate für Hündinnen und grundsätzlich erst bei der 
zweiten Läufigkeit. 
Hündinnen dürfen ab ihrem 6. Geburtstag nicht mehr zur Zucht eingesetzt werden. 
Deckrüden dürfen ab ihrem 8. Geburtstag nicht mehr in der Zucht eingesetzt werden. 
 
6.3. Erstlingshündinnen, die das 3.Lebensjahr vollendet haben, müssen auf einer 
Zuchtzulassungsprüfung zur  Konditionsüberprüfung vorgestellt werden. 
 
6.4. Je Zuchthündin ist ein Wurf innerhalb von 10 Monaten zugelassen. Gerechnet wird 
der  Decktag. (Zwischen dem letzten Wurftag und dem nächsten gewünschten Deckakt 
müssen mindestens 10 Monate liegen). 
 
6.5. Eine Hündin muss nach einer rassetypischen (zu enges Becken der Hündin, zu 
grosse Köpfe der Welpen, ausdauerndes Pressen aufgrund mangelnder Kondition nicht 
möglich, anhaltende Wehenschwäche) Kaiserschnittgeburt von der Zucht 
herausgenommen werden. Jeder Kaiserschnitt wird in der Ahnentafel der Mutterhündin 
dokumentiert. Bei nachgewiesener Verengung des Beckens darf die Hündin nicht mehr 
zur Zucht eingesetzt werden. Grundsätzlich muss ab dem 2. Kaiserschnitt  jede Hündin 
aus der Zucht herausgenommen werden. 
 
6.6. Sind Mitglieder vorhanden, die bereits einen geschützten Zwinger besitzen, und deren 
Hunde bereits eine Zuchttauglichkeitsprüfung abgelegt haben, darf innerhalb des DKFB 
e.V.  nur gezüchtet werden, wenn sie sämtliche ZTP-Unterlagen dem Zuchtwart und dem 
1. Vorstand vorlegen. Die Bedingungen der Ergänzungszuchtordnung für die ZTP 
innerhalb des DKFB e.V. ist nur erfüllt, wenn sämtliche Unterlagen, insbesondere auch die 
Vorschrift einer zwingenden unabhängigen Keilwirbel-Begutachtung durch den DKFB-
Gutachter, gem. Abschnitt 7.3. der Ergänzungs-Zuchtordnung, durchgeführt wurden. 
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7. Zuchtzulassung 
 
7.1. Hunde, die zur Zuchttauglichkeitsprüfung vorgestellt werden, müssen gechipt sein. 
 
7.1. Zuchtzulassungsprüfung (ZZP) 
Mindestalter: 12 Monate. 
Die Zuchttauglichkeit setzt die unter Punkt 7.2 bis Punkt 7.8 bestandenen Untersuchungen 
voraus.  Bei der Zuchtzulassungsprüfung durch den DKFB wird der Standard sowie das 
Wesen des Hundes beurteilt. Eine Kopie des Beurteilungsbogen erhält der Hundebesitzer, 
das Original verbleibt beim DKFB eine Kopie erhält das Zuchtbuchamt  ( auch bei 
Neuzugängen ) Ergibt sich bereits durch die vorgelegten Kopien der Untersuchungsbögen, 
dass eine Zuchtzulassung nicht erfolgen kann, ist der Hund als zuchtuntauglich im Sinne 
des DKFB e.V. und seiner Zuchtordnung einzustufen. 
  
7.2. Patellaluxation  
Mindestalter für Erstuntersuchung: 10 Monate 
Die Untersuchung erfolgt ausschlieslich von einem durch den Tierärzteverband 
ausgewiesenen anerkannten Tierarzt/Gutachter.  
Ein entsprechender Untersuchungsbogen muss vom Tierarzt ausgefüllt werden. Eine 
Kopie erhält der DKFB e.V. 
ZTP: Patella 0 = uneingeschränkte Zuchttauglichkeit 
         Patella 1 = Zuchtzulassung nur mit Patella 0 
         Patella 2 und höher: Keine Zuchtzulassung 
 
7.3. Wirbelsäulenuntersuchung. 
Mindestalter: 10 Monate  
Die Wirbelsäule ( Brust  Lenden und Schwanzwirbel)  wird vom Tierarzt geröntgt. Die 
Röntgenaufnahme wird an die Gutachterstelle des DKFB e.V. gesendet! Die 
Gutachterstelle füllt einen Untersuchungsbogen aus bzw. kennzeichnet den/die . 
betroffenen Wirbel. Die Untersuchung und Begutachtung darf nur mit dem Untersuchungs- 
und Begutachtungsbogen und Merkblatt des DKFB e.V. durchgeführt werden. Die 
Röntgenaufnahmen verbleiben beim DKFB oder beim Gutachter und werden mit 
Einreichung an den DKFB abgetreten. 
 
7.4. Augenuntersuchung auf Entropium, Ektropium, Katarakt  
Mindestalter: 10 Monate 
Untersuchung erfolgt durch den Tierarzt. Ein entsprechender Untersuchungsbogen muss 
vom Tierarzt ausgefüllt werden.  
 
7.5. Gebiss  
Mindestalter: 7 Monate. 
Eine Zahnkarte wird vom Tierarzt oder Zuchtwart ausgefüllt. Fehlende Zähne sind hierbei 
zu kennzeichnen. Die Canini müssen größer als die Schneidezähne sein. 
 
 
 
 
 



 

 6

7.6. Kiefer 
Mindestalter: 10 Monate 
Untersuchung erfolgt durch den Tierarzt auf verkantete Kiefer sowie Kieferanomalien bzw. 
Kieferdeformationen wie z.B. sichtbare Zähne und Zunge bei geschlossenem Fang. 
Bei Unstimmigkeiten z.B. an der ZZP kann der Kopf durch den Tierarzt auf Deformationen 
des Kiefers geröntgt werden. Die Auswertung übernimmt die Gutachterstelle des DKFB e. 
V. Wird die Deformation durch die Untersuchung bestätigt, trägt der Hundebesitzer die 
Kosten, anderenfalls werden die Kosten vom DKFB getragen. 
 
7.7 Eine Untersuchung auf Hämophilie wird empfohlen und das Ergebnis auf Wunsch des 
Besitzers in die Ahnentafel eingetragen. 
 
7.8. Eine Ultraschalluntersuchung des Herzens ist durchzuführen und dem DKFB e.V. mit 
dem entsprechenden Untersuchungsbogen nachzuweisen. 
 
7.9. Entzug der Zuchtzulassung 
Bei nachweisbar später auftretenden vererbbaren oder nachträglich festgestellte 
zuchtausschliessende Mängel im Sinne dieser Zuchtordnung, oder neu festgestellte  
Erkrankungen der Zuchttiere z.B. Epilepsie, auch bei vermeintlich erworbener Epilepsie, 
Keratitis u.a., kann der Zuchtausschuss des DKFB e. V.  einem Hund die Zuchtzulassung 
nachträglich entziehen, dieses wird dem Zuchtbuchamt   gemeldet . 
 
7.10. Bei 4 fehlenden Prämolaren wird nur eine eingeschränkte ZTP erteilt 
 
7.11. Bei Verdachtsmomenten ist eine HD- bzw. ED-Untersuchung vorzunehmen 
 
7.12. Bei in der Zucht stehenden Tieren muss regelmässug ein grosses Blutbild erstellt 
werden und dem Zuchtwart auf Anforderung vorgelegt werden. 
 
7.13. Eintrag in die Ahnentafel 
Die Zuchttauglichkeit wird als bestanden, nicht bestanden oder nachträglich entzogen 
durch den -Zuchtwart in der Ahnentafel schriftlich festgehalten und zur Eintragung in das  
Zuchtbuchamt weiter geleitet. 
 
7.14. Vorgelegte Untersuchungsunterlagen verbleiben  auch nach Beendigung der 
Mitgliedschaft  beim Verein. 
 
 
8. Zucht Sonstiges 

 
8.1. Scheckenverpaarung 
Schecken dürfen nicht miteinander verpaart werden. 
 
8.2. Bei Fawn-Fawn-Verpaarungen muss eine durchlaufende gestromte Linie in der 
Ahnentafel nachgewiesen werden, andernfalls muss für beide Tiere ein Dilutionstest 
vorgelegt werden. Ein Dilutionstest muss des weiteren vorgelegt werden, wenn das 
Zuchttier aus einem Zwinger stammt, der Fehlfarben züchtet, bzw. solche Zwinger in der 
Ahnentafel enthalten sind. 
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8.3. Bei Fawn-Schecken-Verpaarung muss bei beiden Zuchttieren ein Dilutionstest 
vorgenommen werden. Desweiteren erfolgt eine Inaugenscheinnahme der beiden 
Zuchttiere durch die Zuchtleitung, die die Pigmentierung der Zuchttiere überprüft. Bei nicht 
zufriedenstellender Pigmentierung wird eine Deckgenehmigung nicht erteilt. 
 
8.4. Blauträger werden aus der Zucht ausgeschlossen. 
 
8.5. Eine Zuchtzulassung von Hunden mit Registerpapieren ist ausgeschlossen. 
 
8.6. Übertypisierung 
Jegliche Übertypisierung ist nicht erlaubt und bei der Verpaarung entsprechend zu 
berücksichtigen: Vorbiss, Stopp, Kopfumfang, Hals, Brust, Höhe, Rücken sowie Rute. 
 
 
8.7. Wiederholungsverpaarung  
Sind bei Welpen Mängel oder Fehler aufgetreten, wird durch den Zuchtausschuss des 
DKFB e.V. die Wiederholungsverpaarung untersagt.  
 
 
8.8. Künstliche Besamung 
Eine künstliche Besamung ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung des DKFB 
( Zuchtausschuss) erlaubt.  
Eine Genehmigung kann erfolgen, sofern die Fortpflanzungsfähigkeit vorab gewährleistet 
war (Unfallfolgen oder ähnliches).  
 
8.9. Inzestverpaarungen 
Inzestverpaarungen sind nicht erlaubt! 
 
8.10. Ammenaufzucht 
Ab einer Wurfstärke von über 6 Welpen  kann eine Amme zugezogen werden. Die Amme 
muss kräftig und gesund sein. Der Amme dürfen höchstens insgesamt 6 Welpen, 
einschließlich der eigenen Welpen, untergelegt werden. 
 

Der Ammenbesitzer hat die Anzahl der angelegten Welpen zu bestätigen und die 
untergelegten Welpen, falls keine deutlich erkennbaren Merkmale vorhanden sind, zu 
kennzeichnen. 
 

Die Wurfabnahme erfolgt im Züchterhaushalt. 
 
8.11. Fehlbelegungen 
Würfe von fehlgedeckten Hündinnen müssen ebenfalls in der Ahnentafel der Hündin 
eingetragen werden. Es gelten die unter Punkt 16 aufgeführten Anforderungen, die 
Welpen erhalten jedoch keine Ahnentafel.  
 
Eine Sonderregelung kann erfolgen sofern beide Elterntiere reinrassig sind und eine vom 
DKFB e. V.  anerkannte Zuchtzulassung besitzen. Zusätzlich muss ein Gentest der 
Elterntiere sowie der Welpen durchgeführt werden. 
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9. Zuchtausschluß 
 
9.1. Extreme und chronische Röchler 
 
9.2. Starke Atemprobleme und eingekniffene Nasenlöcher 

 
9.3. Defekte der Wirbelsäule und Wirbelkörper, die nachweislich mit Schmerzen und 
Leiden verbunden sind. Bis zum Abschluss der DKFB-Studie wird von Seiten des 
Zuchtwartes eine Verpaarungsempfehlung ausgesprochen. 
 
9.4. Rutenlosigkeit 
 
9.5. Sichtbare Zunge bei geschlossenem Fang  
 
9.6. Zähne, die bei geschlossenem Fang ständig sichtbar sind 
 
9.7. Schleifende Vorderhand 
 
9.8. Entropium, Ektropium, Katarakt sowie Distichiasis  
 
9.9. Hasenscharte, Wolfsrachen und Gaumenspalte 
 
9.10. Unterschreitung des min.Gewichts von 8 kg 
 
9.11. Überschreitung der max. Schulterhöhe von 35 cm. 
 
9.12. Nicht vollständig pigmentierter Nasenspiegel 
 
9.13. Zweierlei Augenfarbe 
 
9.14. Blaue Augen  
 
9.15. Nicht aufrecht getragene Ohren 
 
9.16. Hunde, bei denen die unteren Schneidezähne hinter den oberen schließen 
 
9.17. Offensichtlich aggressive oder bissige Hunde  
 
9.18. Rüden müssen zwei offensichtlich normal entwickelte Hoden aufweisen, die sich 
 vollständig im Hodensack befinden 
 
9.19 Mehr als 4 fehlende Prämolaren  
 
9.20 Fehlender P2 
 
9.21 Epilepsie, angeboren und erworben 
 
9.22 Hunde, bei denen ein Elterntier nachweislich an Epilepsie leidet 
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9.23 Fehlfarben 
 
9.24 Kommerziellen Hundehändlern und Hundezüchtern ist die Zucht sowie die 
Mitgliedschaft im DKFB e.V. nicht erlaubt. Der Verkauf eines Welpen in Kommission ist 
einem Hundehandel gleichzusetzen. 
 
9.25 Um Missbrauch mit Hunden, die die ZZP nicht bestanden haben, zu vermeiden, muss  
vor einer eventuellen Abgabe die Kastration erfolgen. 
 
 
10. Zuchtwerte / Zuchtwertschätzung 

 
10.1. Langfristig ist eine Zuchtwertschätzung über Computer geplant. Die Zuchtwerte aus 
den ärztlichen Untersuchungen sowie der ZZP sowie der Welpenfragebögen werden 
hierfür bei der Zuchtleitung zusammengetragen.  
 

Bei genügend gesammelten Daten wird ein entsprechendes Programm erstellt.  
 
10.2. Die Daten werden sich auf Kaiserschnitt, Patellaluxation, Keil-/Halbwirbel, 
Augenkrankheiten, und Wesen konzentrieren. Darüber hinaus werden die unter 3.8. 
erwähnten Messdaten mit einbezogen. Diese wird nach Erfordernis um weitere 
wissenschaftlich nachgewiesene rassespezifische Dispositionen erweitert. 
 
10.3. Der DKFB ist im Besitz einer fortlaufend geführten Datenbank bezüglich Keilwirbel 
der Zuchttiere und deren Nachzuchten. Auftretende Rückenbeschwerden werden 
dokumentiert. Liegen genügend Untersuchungen vor, wird die Datenbank sowie die 
dazugehörigen Röntgenaufnahmen einer Universität zur Erarbeitung einer 
wissenschaftlichen Studie im Hinblick auf Vererbbarkeit und eventuell auftretender 
Beeinträchtigungen in Auftrag gegeben. 
 
10.4. Jeder Züchter ist verpflichtet, seine Nachzuchten entsprechend den Bedingungen 
zur Keilwirbeluntersuchung röntgen zu lassen und die Röntgenaufnahmen dem DKFB für 
die Studie zur Verfügung zu stellen. 

 
 
11. Deckentschädigung 
 
11.1. Die Deckgebühr wird zwischen dem Besitzer der Hündin und dem Besitzer des 
Deckrüden vereinbart. Auf die Höhe der Deckgebühr übt der DKFB keinen Einfluss aus.  
 

Um Differenzen zu vermeiden, wird eine Deckvereinbarung (Deckvertrag) zwischen 
beiden Parteien empfohlen. 

 
 
12. Rüdenbesitzer 

 
12.1. Deckrüden sind in erster Linie Rüden, die öffentlich als Deckrüden ausgewiesen 
werden und die Zuchtbestimmungen des DKFB e.V. erfüllen. 
 



 

 10

12.2. Rüden und Deckrüden dürfen nicht für einen Gelegenheitswurf, für Hündinnen ohne 
Papiere sowie zu Zucht-/Vermehrungszwecken ohne Zwingerschutz zur Verfügung gestellt 
werden.  
 
12.3 Der Deckrüdenbesitzer hat sich vor einer Deckabsicht davon zu überzeugen, dass 
die Hündin die Zuchtvoraussetzungen des DKFB e.V. erfüllt. 
 

Er muss vor dem Deckakt mit allen erforderlichen zur ZTP gehörenden Unterlagen sowie 
den Ahnentafeln eine Deckanfrage an die Zuchtleitung des DKFB e.V. schicken. 
 

Der erfolgte Deckakt muss dem DKFB-Zuchtwart umgehend mittels der ausgefüllten und 
vom Rüdenbesitzer unterschriebenen Deckscheins gemeldet werden. 
 

Die Meldepflicht besteht auch bei einem Deckakt in einem vereinsfremden oder 
ausländischem  Zwinger. Eine vereinsfremde zu deckende Hündin muss alle im DKFB 
geforderten Untersuchungen nachweisen. Dieses gilt gleichlautend bei einer Deckanfrage 
einer  DKFB-Hündin, die von einem vereinsfremden Rüden gedeckt werden soll. 
 
12.4 Der Halter eines Deckrüden hat ein Deckbuch tagesaktuell zu führen. Angaben über 
sämtliche Deckvorgänge, auch die von vereinsfremden Zwingern, sind festzuhalten. Das 
Deckbuch ist laufend zu aktualisieren und dem DKFB bzw. dem  Zuchtwart auf Verlangen 
vorzulegen.  
 
 
13. Hündinnenbesitzer 
 
13.1. Der Hündinnenbesitzer hat sich vor dem Deckakt davon zu überzeugen, dass der 
vorgesehene Rüde die Zuchtvoraussetzungen des DKFB e.V. erfüllt. Eine Deckanfrage ist 
unter Angabe von bis zu drei Rüden zwei Wochen vor dem geplanten Decktermin an den 
Zuchtwart des DKFB e.V. einzureichen. Sofern die Ahnentafelkopien nicht  vorliegen, sind 
diese mit einzureichen. 
 

Der DKFB e. V. sieht hier eine beratende Funktion. Es ist ihm jedoch gestattet, falls 
gravierende Mängel bei den Welpen zu erwarten sind, die Genehmigung nicht zu erteilen. 
 
13.2. Gleichzeitige Zuchtvorgänge dürfen mit maximal zwei Hündinnen durchgeführt 
werden. Als gleichzeitig gilt, wenn zwischen den Belegtagen der beiden Hündinnen 
weniger als 4 Wochen liegen. 
 
 
14. Deckeinsatz von vereinsfremden oder sich im Aus land befindlichen 
Rüden 
 
14.1. Bei Vereinsfremden oder sich im Ausland befindlichen Rüden, hat der Züchter sich 
davon zu überzeugen das der Rüde die erforderlichen Zuchtziel bzw. 
Zuchtvoraussetzungen erfüllt. Die erforderlichen Unterlagen sind über den Zuchtwart 
anzufordern und zur Weiterleitung an die Zuchtleitung zurück zu senden. Alle vom DKFB 
geforderten Untersuchungen einschliesslich des Keilwirbelgutachtens des DKFB-
Gutachters sind vorzuweisen. 
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Für vereinsfremde Rüden muss eine Ahnentafel von mindestens 3 Generationen, für 
ausländische Rüden mindestens 3 Generationen, sowie eine amtliche Übersetzung 
vorliegen . 
 
 
15. Wurfmeldung 

 
15.1. Alle Würfe auch Totgeburten  (auch später eingetretene Todesfälle ) sind  dem 
Zuchtwart innerhalb von 3 Tagen formlos zu melden.  
 
15.2. Das Leerbleiben einer Hündin ist innerhalb von 14 Tagen nach dem vorgesehenen 
Wurftermin zu melden! 
 

Der Züchter hat dem Deckrüdenbesitzer das Ergebnis des Wurfes bzw. das Leerbleiben 
der Hündin  formlos innerhalb von 14 Tagen mitzuteilen. 
 
15.3. Bei einem Kaiserschnitt der Hündin ist ein entsprechendes Formular auszufüllen und 
dem Zuchtwart bei der Wurfbesichtigung ausgefüllt und unterschrieben mitzugeben. 
 
 
16. Welpenabgabe 
 
16.1. Bereits innerhalb der ersten 3 Wochen kann eine Wurfbesichtigung durch den  
Zuchtwart oder einem Beauftragten des Dachverbandes erfolgen. 
 
16.2. Der Wurf wird durch den Zuchtwart frühestens zwischen der 6. und 8. Lebenswoche 
abgenommen. Der Züchter erhält eine Kopie des Wurfabnahmeprotokolls, das Original 
verbleibt beim DKFB e.V. eine Kopie bekommt das Zuchtbuchamt . 
 

Bei der Wurfabnahme wird der implantierte Chip, sowie die erforderlichen Erstimpfungen, 
die nur  durch einen Tierarzt gegen Staupe, Hepatitis, Leptospirose sowie Parvovirose 
durchgeführt wird, überprüft.  
 

Die Welpen werden auf Taubheit geprüft! Sollte der Zuchtwart eine Taubheit feststellen 
oder vermuten, muss der Züchter den Welpen auf eigene Kosten bei einem Tierarzt 
(Audiometrie) untersuchen lassen. 
 

16.3. Werden bei der Wurfabnahme erkennbare zuchtausschließende Fehler oder 
Mängel festgestellt, erfolgt durch den Zuchtwart ein entsprechender Eintrag im 
Wurfprotokoll und wird  in die Ahnentafel des betroffenen Welpen eingetragen. 
 
16.4. Die Welpen müssen entwurmt werden. Ein entsprechendes Hinweisblatt ist 
auszufüllen und dem neuen Besitzer mit Kaufvertrag, dem Impfpass, einer Kopie des 
Wurfabnahmeprotokolls, der Ahnentafel, einem Futter- und Pflegeplan kostenlos zu 
übergeben.  
 
16.5. Welpen dürfen nicht durch Post- oder anderweitige Versandarten an den Käufer 
abgegeben werden. 
 
16.6. Weiterhin ist es verboten, die Welpen an Hundehändler oder Vermittlern in 
Kommission oder zum Verkauf zu geben. 
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17. Nachzuchtüberprüfung 
 
17.1. Es ist vorgesehen, den neuen Besitzern einen Fragebogen des DKFB e.V. bezüglich 
Erkrankungen und Haltung vom Züchter zukommen zu lassen, bzw. bei Welpenabgabe an 
den neuen Besitzer zu übergeben.  
 

Das Verschicken dieser Formulare erfolgt frühestens nach 15 Monaten, danach möglichst 
alle 3 Jahre. 
 

Der Züchter verpflichtet sich alle zu beantwortenden Fragebogen dem Zuchtwart des 
DKFB e.V. zur Auswertung zu übergeben. Nach Auswertung erhält der Züchter die 
Fragebogen zur Aufbewahrung im Zwingerbuch zurück. 
 
 
18. Ahnentafel 
 
18.1. Die Ahnentafel ist eine Urkunde im juristischen Sinne. Jeglicher Missbrauch wie 
Fälschungen sowie Änderungen werden strafrechtlich verfolgt! 
Die Ahnentafel trägt zusätzlich den Stempel des DKFB e. V., und die Unterschrift der 
Zuchtleitung.  
Bei einem Besitzerwechsel ist die Anschrift des neuen Besitzers einzutragen. 
 
18.2. Der Verlust einer Ahnentafel ist umgehend dem DKFB e.V.  zu melden! 
 
18.3. Die Umschreibung von Ahnentafeln anderer Zuchtbuchämter sowie ausländischer 
Ahnentafeln  ist erlaubt. Voraussetzung für die Umschreibung sind bei deutschen 
Ahnentafeln  mindestens 3 Generationen, bei ausländischen Ahnentafeln mindestens 3 
Generationen sowie eine amtliche Übersetzung. Die zur Umschreibung eingereichte 
Ahnentafel verbleibt entwertet beim Zuchtbuchamt. 
 
18.4. Die Ahnentafel wird durch den Dachverband  erstellt. Alle dafür notwendigen 
Unterlagen gehen vorab an den Zuchtwart.  Die Weiterleitung der Ahnentafeln  an die 
Züchter, bzw. bei Umschreibung an die Besitzer der Französischen Bulldogge, erfolgt 
wiederum über den Zuchtwart des DKFB e.V. 
 
 
 
19. Zuchtberatung  
 
19.1. Der DKFB e.V. ist bei jeglichen Problemen bezüglich der Zucht sowie Haltung 
Ansprechpartner für die Züchter und Mitglieder. 
 
19.2. Der DKFB informiert seine Züchter in unregelmäßigen Abständen über die dem 
DKFB e.V. bekannten neuesten Erkenntnisse in der Zucht und neue Erkenntnisse über 
Erkrankungen sowohl ererbbare als auch erworbene. 
 

Diese umfassen sowohl die Vorgehensweise in der Zucht als auch die unterstützende 
Information zu Behandlungsmöglichkeiten.  
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19.3. Die Informationen werden vorzugsweise per e Mail verschickt, oder werden auf der 
HP des DKFB e.V., in der vereinseigenen Zeitung oder im geschlossenen 
Mitgliederbereich des DKFB-Forums veröffentlicht. 
 

Das Versenden auf dem Postweg von Informationen erfolgt ausschließlich an Mitglieder, 
die über keinen PC verfügen. 
 
 
20. Verstöße 
 
20.1. Jeglicher Verstoß gegen die Haltungs- und Zuchtbestimmungen des DKFB e.V. 
bewirken den sofortigen Ausschluss des Mitgliedes aus dem DKFB e. V.  und wird auf der 
HP des DKFB und in der Vereinszeitung veröffentlicht. 
 
20.2. Bewusst verfälschte oder unwahre Angaben in den Formularen des DKFB bewirken 
den sofortigen Ausschluss aus dem DKFB. 
 
20.3. Der DKFB e.V. versteht sich als Gemeinschaft die kooperiert und zusammenarbeitet. 
Die Mitglieder sind verpflichtet, offen, ehrlich, korrekt und fair miteinander umzugehen. 
Verstöße gegen diesen Grundsatz führen nach Anhörung beim DKFB und einmaliger 
schriftlicher Abmahnung zum Ausschluss. 
 
 
21. Sonstiges  
 
21.1. Operative Eingriffe sind dem DKFB e.V. umgehend schriftlich mit formlosem 
Schreiben zu melden. Hierzu gehört ebenfalls die Kastration eines Hundes 
 
21.2  Die Abgabe oder der Tod eines erwachsenen Hundes ist ebenfalls unter Angabe der 
Gründe zu melden. ( z.B. Kaufvertrag bzw. Tierärztliche Attest )  
 
21.3. Es ist verboten jegliche Änderungen oder Fälschungen der vom Tierarzt ausgefüllten 
und unterschriebenen  Untersuchungsbögen vorzunehmen! 
 
21.4. Es ist die Ergänzungszuchtordnung des DKFB e.V. einzuhalten soweit 
Zuchtbestimmungen  nicht aufgeführt sind, gilt die Zuchtordnung des Dachverbandes  in 
jeweils gültiger Fassung. 
 
21.5  Alle zuchtrelevanten Vorgänge müssen der  Zuchtleitung mitgeteilt werden. 
21.6  Als Zuchtwarte sind nur vom DKFB und dessen Verband anerkannte zugelassen, die 
über das nötige Fachwissen über die Rasse verfügen. Dieses ist bei Rückfrage an den 
DKFB-Zuchtwart zu erfahren, falls ein vereinsfremder Zuchtwart aus dem Verband 
herangezogen werden soll. 
21.7  Die Mitgliedschaft in einem anderen Verein/ Verband ist erlaubt. Das 
Zuchtgeschehen darf aber nur innerhalb des DKFB e.V.  getätigt werden 
21.8  Sollten hier Bestimmungen nicht wiedergegeben sein, ist die Zuchtordnung des 
angeschlossenen Verbandes maßgeblich. 
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22.  Sonder-Reglungen/ Sondergenehmigungen . 
 
Können nur nach genauer Prüfung in einem gemeinsamen Beschluss durch 
 

1. den Vorstand 
2. den Zuchtausschuss 

3. den Vorstand des Dachverbandes  
 

erteilt werden 
 

23.  Der Zuchtausschuss.  
Besteht aus          1.  einem Vorstandsmitglied 

2. Zuchtwart 
3. einem Züchter 
4. beratender Tierarzt                              

 
Bei Gleichstand der Stimmen steht dem Zuchtwart die  entscheidende Stimme zu . 

  
 

 
 
 
 

 
******************************************************************************** 


